
bearbeitet

Straße:

Bereich:

DTV:
KFZ 4113
SV   -

AnlageProjekt:

Regionalniederlassung Ville-Eifel

L471
50-07

L471 OD Ersdorf 
Schadstellenvertrag MM Rheinbach

Baustellenbeschilderung und
-absicherung gemäß 
RSA bzw. StVO!

Die Beschilderung und Markierung
ist den örtlichen Gegebenheiten
anzupassen!

Baumaßnahme

Quast

Umleitung

L471 Abs. 2 
Stat. 0+168 - 0+219

in Anlehnung an den Regelplan
der RSA 21

0 m

Z  123
- 0 bis -70 m5

0 m

Z  123
-70 bis -100 m

3)

2)

0 bis -10 m

3)

-20 bis -30 m
Längsabsperrung zur Fahrbahn
durch doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 9 m
Absperrschrankengitter am
fahrbahnseitigen Baufeldrand

Teil B, Abschnitt 2.2.5 Absatz 3
ist zu beachten

Querabsperrung
durch Absperrschrankengitter
mit mindestens 2 doppelseitigen
gelben Warnleuchten und 
doppelseitige Leitbake mit doppel-
seitiger gelber Warnleuchte

Längsabsperrung zum Gehweg
durch Absperrschrankengitter
Warnleuchten gemäẞ RSA Teil B,
Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B,
    Abschnitt 2.4.2

2) [  ] Absperrschrankengitter
         am Gehweg gegenüber
         anstatt zwischen Arbeits-
         bereich und Fahrbahn
    [  ] erforderliche Länge und
         Lage gemäß beigefügtem
         Lageplan geprüft und
         angeordnet

3) [x] Signalzeitenplan
    [x] Signallageplan
    [x] Phasenfolgeplan
         als Anlage beigefügt und
         angeordnet
         möglichst verkehrsabhängige
         Schaltung anordnen

Stand: 05.2021 Korrektur 04.2022 inkl. 

Regelplan B I / 5

Zweistreifige Fahrbahn mit
halbseitiger Sperrung

Verkehrsregelung durch
Lichtzeichenanlage

LSA-Phase
nach Anforderung

voraussichtliche Bauzeit: 1 Woche



bearbeitet

Straße:

Bereich:

DTV:
KFZ 4113
SV   -

AnlageProjekt:

Regionalniederlassung Ville-Eifel

L471
50-08

L471 OD Ersdorf 
Schadstellenvertrag MM Rheinbach

Baustellenbeschilderung und
-absicherung gemäß 
RSA bzw. StVO!

Die Beschilderung und Markierung
ist den örtlichen Gegebenheiten
anzupassen!

Baumaßnahme

Quast

Umleitung

L471 Abs. 2 
Stat. 0+168 - 0+219

in Anlehnung an den Regelplan
der RSA 21

0 m

Z  123
- 0 bis -70 m5

0 m

Z  123
-70 bis -100 m

3)

2)

0 bis -10 m

3)

-20 bis -30 m
Längsabsperrung zur Fahrbahn
durch doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 9 m
Absperrschrankengitter am
fahrbahnseitigen Baufeldrand

Teil B, Abschnitt 2.2.5 Absatz 3
ist zu beachten

Querabsperrung
durch Absperrschrankengitter
mit mindestens 2 doppelseitigen
gelben Warnleuchten und 
doppelseitige Leitbake mit doppel-
seitiger gelber Warnleuchte

Längsabsperrung zum Gehweg
durch Absperrschrankengitter
Warnleuchten gemäẞ RSA Teil B,
Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B,
    Abschnitt 2.4.2

2) [  ] Absperrschrankengitter
         am Gehweg gegenüber
         anstatt zwischen Arbeits-
         bereich und Fahrbahn
    [  ] erforderliche Länge und
         Lage gemäß beigefügtem
         Lageplan geprüft und
         angeordnet

3) [x] Signalzeitenplan
    [x] Signallageplan
    [x] Phasenfolgeplan
         als Anlage beigefügt und
         angeordnet
         möglichst verkehrsabhängige
         Schaltung anordnen

Stand: 05.2021 Korrektur 04.2022 inkl. 

Regelplan B I / 5

Zweistreifige Fahrbahn mit
halbseitiger Sperrung

Verkehrsregelung durch
Lichtzeichenanlage

LSA-Phase
nach Anforderung

voraussichtliche Bauzeit: 1 Woche


